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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Klappenelement für 
eine Verbrennungskraftmaschine mit mindestens ei-
ner Klappe, die auf einer Welle angeordnet ist, wobei 
die Welle zumindest eine Lagerstelle aufweist, und 
eine Klappenanordnung mit einem solchen Klappen-
element und einem Gehäuse, insbesondere einem 
Ansaugkanalsystem.

Stand der Technik

[0002] Klappenelemente und Klappenanordnun-
gen, insbesondere in den Saugkanälen eines Ver-
brennungsmotors, sind allgemein bekannt und kön-
nen beispielsweise als Schaltklappe zur Längenver-
stellung eines Saugrohres oder als Drallklappe die-
nen. In der DE 196 14 474 A1 wird ein Luftansaugka-
nalsystem für Brennkraftmaschinen beschrieben, bei 
dem das Luftansaugkanalsystem zumindest zweitei-
lig ausgeführt ist, so daß die Welle mit den Schalt-
klappen und der Wellenlagerung in eine Hälfte des 
Luftansaugkanalsystems eingesteckt wird und an-
schließend die andere Hälfte des Luftansaugkanal-
systems auf die erste montiert wird, wodurch eine 
feste Lagerung der Schaltklappenwelle im Luftan-
saugkanalsystem entsteht. In der DE 38 33 846 A1
wird eine Drallklappenanordnung beschrieben, bei 
der die Schwenkachse der Drallklappen in Vertiefun-
gen des Saugrohrkanals eingesetzt wird, die zusam-
men mit der stoßseitigen Fläche des Motorblocks 
oder des Saugrohres nach Montage dann ein ge-
schlossenes Lager für die Schwenkachse bilden. 
Eine weitere Möglichkeit ist, die Welle in entspre-
chende Aussparungen bzw. Lagerstellen im Saug-
rohr zu stecken und anschließend die Klappen durch 
die Kanäle des Saugrohres an der Welle zu ver-
schrauben oder zu verschweißen.
[0003] Während bei der Methode des zweiteiligen 
lagerbildenden Gehäuses Schwierigkeiten bei der 
Einhaltung der notwendigen Toleranzen zwischen 
den beiden Fertigungsteilen besteht, tritt bei der Lö-
sung mit vormontierten Lagerstellen an der Welle, die 
in ein Gehäuseteil gesetzt werden, das Problem des 
zusätzlichen Montageaufwandes ein, welches auch 
bei späterer Befestigung der Klappen an der Welle 
aufgrund schlechter Zugänglichkeit vorhanden ist.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es somit, ein Klap-
penelement zu schaffen, welches ohne großen Mon-
tageaufwand in ein die Lagerung aufweisendes Ge-
häuse eingebracht werden kann und gleichzeitig den 
Aufwand bei der Bearbeitung des Gehäuses mög-
lichst gering zu halten optimalerweise so, daß mög-
lichst einfache Bearbeitungsmaschinen genutzt wer-
den können, wodurch Kosten eingespart werden.
[0005] Diese Aufgaben werden dadurch gelöst, daß
die Welle mit ihrer mindestens einen Lagerstelle un-

terschiedliche Durchmesser aufweist, wobei der oder 
die an einer Seite der Klappe gelegenen Durchmes-
ser D der Welle größer sind als die maximale Aus-
dehnung der Klappe in radialer Richtung zur Welle. 
Dadurch wird es möglich, die Klappe in axialer Rich-
tung mit der Welle in ein einteiliges Gehäuse bei-
spielsweise ein Saugrohr einzuschieben.
[0006] In einer bevorzugten Ausführungsform 
wachsen die Durchmesser der Welle stufenförmig 
von einem ersten Endabschnitt der Klappe zu einem 
zweiten Endabschnitt des Klappenelementes an. Mit 
dem jeweils geringeren Durchmesser, also der ersten 
Seite des Klappenelementes, voran wird das Klap-
penelement dann in das Gehäuse eingeschoben und 
erhält aufgrund der stufenförmigen Form eine radiale 
Lagerung.
[0007] In einer Weiterführung der Erfindung sind 
Welle und Klappe einstückig ausgebildet, so daß ein 
zusätzlicher Montageaufwand zum Verbinden von 
Klappe und Welle entfällt.
[0008] Bevorzugt wird eine Ausführungsform, bei 
der im Bereich der Lagerstellen der Welle Dichtringe 
angeordnet sind, die einen inneren Bereich des Ge-
häuses gegen einen äußeren Bereich des Gehäuses 
abdichten, wodurch jegliches zusätzliches Einbrin-
gen von Dichtungen ins Gehäuse nicht mehr notwen-
dig ist und der Montageaufwand auf diese Weise er-
neut verringert wird.
[0009] Insbesondere bei Klappen in Kunststoffaus-
führung wird es bevorzugt, die Lippendichtringe di-
rekt anzuspritzen. Dadurch verringert sich das Risiko 
eines Verrutschens der Dichtung bei der Montage, da 
eine feste Verbindung von Dichtring und Welle exis-
tiert.
[0010] Entsprechend der Ausführung des Klappen-
elementes sollte das Gehäuse Bohrungen zur Auf-
nahme des Klappenelementes aufweisen, deren 
Durchmesser entsprechend des Wellendurchmes-
sers stufenförmig in eine Richtung anwachsen, so 
daß ein entsprechender Lagerstellensitz für die Welle 
geschaffen wird und das Klappenelement von der 
Seite des Bohrungsdurchmessers des Gehäuses in 
Richtung des kleineren einschiebbar ist. Des weite-
ren wird es auf diese Art und Weise möglich, die me-
chanische Bearbeitung des Gehäuses zur Lagerung 
der Klappenvorrichtung nur von einer Seite des Ge-
häuses in Richtung der Wellendrehachse erfolgen zu 
lassen, wodurch relativ einfach aufgebaute Bearbei-
tungsmaschinen verwendet werden können und der 
Bearbeitungsaufwand deutlich sinkt. Des weiteren 
werden Montagezeit und -kosten eingespart.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform soll-
ten die Bohrungen des Gehäuses Anschlagkanten 
für das Klappenelement aufweisen, so daß auch eine 
axiale Lagerung des Klappenelementes mit der Welle 
im Gehäuse sichergestellt ist.
[0012] Entsprechend ist es möglich, mehrere Klap-
pen auf einer Welle anzuordnen und die stufenförmi-
ge Erweiterung der Welle und des Gehäuses so aus-
zuführen, daß ein Einschieben des gesamten Klap-
2/5



DE 102 40 316 A1 2004.03.11
penelementes in das Gehäuse möglich ist. Dadurch 
wird eine Lagerung jeder einzelnen Klappe verwirk-
licht, wobei dennoch ein einziger Montageschritt ge-
nügt, um alle benötigten Klappen sicher zu montie-
ren, zu lagern und abzudichten.

Ausführungsbeispiel

[0013] Durch die beschriebenen Ausführungsfor-
men können somit Herstellungs- und Montagekosten 
minimiert werden, wobei gleichzeitig die Funktions-
weise des Klappenelementes bzw. der Klappenan-
ordnung durch eine sauber gelagerte und abgedich-
tete Bauweise sichergestellt ist. Ein Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ist in den Zeichnun-
gen dargestellt und wird nachfolgend beschrieben.
[0014] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Klap-
penelement, in diesem Fall eine Drallklappe mit zwei 
Lagerstellen in perspektivischer Darstellung.
[0015] Fig. 2 zeigt in Seitenansicht ein Gehäuse für 
die erfindungsgemäße Klappenanordnung aus Fig. 1
in schematischer Darstellung.
[0016] Fig. 3 zeigt in Seitenansicht die erfindungs-
gemäße Klappenanordnung mit Klappenelement aus 
Fig. 1 im montierten Zustand in schematischer Dar-
stellung.
[0017] Das in Fig. 1 dargestellte Klappenelement 1
besteht aus einer Drallklappe 2 und einer Welle 3. 
Diese Welle 3 weist an der ersten Seite der Drallklap-
pe 2 eine erste Lagerstelle 4 und an ihrem anderen 
Ende eine zweite Lagerstelle 5 auf, über die das 
Klappenelement 1 in einem Gehäuse 6 gelagert wird. 
Im Bereich der beiden Lagerstellen 4 und 5 ist je ein 
Lippendichtring 7 aufgeschoben oder angespritzt, um 
das Innere des Gehäuses 6 gegen das Äußere abzu-
dichten. Es ist zu erkennen, daß der Durchmesser d 
der ersten Lagerstelle 4 geringer ist als der Durch-
messer D der zweiten Lagerstelle 5. Des weiteren ist 
die maximale Klappenausdehnung S der Drallklappe 
geringer als der Durchmesser D der zweiten Lager-
stelle 5. Die Drallklappe 2 weist ein strömungsgünsti-
ges Klappenprofil auf, welches sich in seinen Endbe-
reichen leicht verjüngt. Am von der Klappe 2 wegwei-
senden Ende der ersten Lagerstelle 4 ist ein weiterer 
Absatz 8 vorhanden, so daß sich die Welle in dieser 
Richtung stufenförmig mit kleiner werdendem Durch-
messer verlängert. Die Welle endet hier in einem ers-
ten Endabschnitt 9, bei dem an zwei radial gegenü-
berliegenden Enden der Welle zwei Teilkreisab-
schnitte der sonst kreisförmigen Welle weggenom-
men wurden, so daß sich zwei in Achsrichtung paral-
lele Endflächen ergeben. Dieser Endabschnitt 9 mit 
den zwei parallelen Flächen 10 ragt im eingebauten 
Zustand über das Ende des Gehäuses 6 hinaus, so 
daß auch über diesen Abschnitt 9 des Klappenele-
mentes 1 die Drallklappe 2 angetrieben werden kann. 
Die zweite Lagerstelle 5 weist in von der Klappe weg-
weisender Richtung einen sich allerdings erweitern-
den Absatz 11 auf, der die Welle 3 in dieser Richtung 
verlängert. Ein dadurch entstehender zweiter En-

dabschnitt 12 des Klappenelementes 1 ragt im einge-
bauten Zustand des Klappenelementes im Gehäuse 
6 ebenfalls über den Rand des Gehäuses 6. Am 
Ende dieses zweiten Endabschnitts ist ein Kugelkopf 
13 angebracht, der zur Aufnahme eines nicht darge-
stellten Koppelgestänges dient, welches durch eine 
nicht dargestellte Antriebseinheit bewegt wird.
[0018] In Fig. 2 ist das Gehäuse 6 zu erkennen, 
welches zur Aufnahme des in Fig. 1 dargestellten 
Klappenelementes dient. Es besteht aus einem Ka-
nal 14, dessen Fluiddurchsatz durch das Klappenele-
ment 1 gesteuert wird. Senkrecht zum Kanal 14 ist 
eine Bohrung vorhanden, welche sich von einem ers-
ten Endabschnitt 9' über einen ersten Lagersitz 4'
und jenseits des Kanals 14 über einen Anschlagab-
schnitt 15 bis zu einem zweiten Lagersitz 5' erweitert. 
Es ist zu erkennen, daß es durch diesen wachsenden 
Durchmesser möglich wird, diese Geometrie des Ge-
häuses 6 durch Bearbeitung von nur einer Seite her-
zustellen.
[0019] In Fig. 3 sehen wir noch einmal das aus 
Fig. 2 bekannte Gehäuse 6, in diesem Fall mit einge-
bautem Klappenelement 1, wie es in Fig. 1 darge-
stellt wurde. Es ist zu erkennen, daß der Anschlagab-
schnitt 15 des Gehäuses 6 eine Anschlagkante 16
aufweist, gegen die das Klappenelement 1 gescho-
ben wird, so daß es eine axiale Lagerung erhält.
[0020] Desweiteren ist es möglich mehrere Klappen 
2 auf einer Welle 3 anzuordnen. Um weiterhin das ge-
samte Klappenelement 1 von einer Seite in das Ge-
häuse 6 einschieben zu können und des weiteren 
das Gehäuse 6 auch nur in dieser Einschub- und 
Montagerichtung bearbeitet zu müssen, ist es not-
wendig, daß bei gleichbleibender Klappengeometrie 
beide Durchmesser der beiden Lagerstellen der obe-
ren Klappe größer sein müssen als die maximale 
Klappenausdehnung S, da ansonsten die untere 
Klappe nicht mehr in das Gehäuse eingeschoben 
werden könnte. In diesem Fall existieren natürlich die 
beiden Endabschnitte 9 und 12 nicht an jeder einzel-
nen Klappe, sondern nur einmal für jedes Klappene-
lement 1 bestehend aus mehreren Klappen 2. An-
sonsten dient jeweils die erste Lagerstelle 4 einer 
Klappe 2 als zweite Lagerstelle 5 der folgenden Klap-
pe 2.
[0021] Mit dieser erfindungsgemäßen Ausführung 
liegt eine Konstruktion vor, die es ermöglicht, eine 
Klappenanordnung zu schaffen, bei der die Montage 
und Bearbeitung nur in einer, in diesem Fall axialen 
Richtung erfolgen muß. Dadurch wird der Monta-
geaufwand erheblich geringer und Herstellkosten 
werden eingespart.
[0022] Veränderungen bezüglich der Ausführung 
und der Funktion des Klappenelementes, insbeson-
dere des Profils, aber auch bezüglich der jeweiligen 
End- bzw. Lagerabschnitte der Klappe, z.B. Wegfall 
des Abschnittes 9, die insbesondere bei verändertem 
Antrieb natürlich andere Kopplungsvorrichtungen als 
den hier erwähnten Kugelkopf verwenden können, 
aber auch eine andere Ausführung des Gehäuses 
3/5



DE 102 40 316 A1 2004.03.11
z.B. mit einem Sackloch statt des ersten En-
dabschnitts 9' sind auch Teil dieser Erfindung und so-
mit im Schutzbereich der Erfindung eingeschlossen.

Patentansprüche

1.  Klappenelement für eine Verbrennungskraft-
maschine mit mindestens einer Klappe, die auf einer 
Welle angeordnet ist, wobei die Welle zumindest eine 
Lagerstelle aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß
die Welle (3) mit ihrer mindestens einen Lagerstelle 
(4,5) unterschiedliche Durchmesser (d,D) aufweist, 
wobei der oder die an einer Seite der Klappe (2) ge-
legenen Durchmesser D der Welle (3) größer sind als 
die maximale Ausdehnung S der Klappe (2) in radia-
ler Richtung zur Welle (3).

2.  Klappenelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Durchmesser der Welle (3) 
stufenförmig von einem ersten Endabschnitt (9) des 
Klappenelementes (1) zu einem zweiten En-
dabschnitt (12) des Klappenelementes (1) anwach-
sen.

3.  Klappenelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Welle (3) und die 
Klappe (2) einstückig ausgebildet sind.

4.  Klappenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Be-
reich der Lagerstellen (4, 5) der Welle Dichtringe (7), 
insbesondere Lippendichtringe, angeordnet sind.

5.  Klappenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Dichtringe (7) an die Welle (3) angespritzt sind.

6.  Klappenanordnung mit einem Klappenelement 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ei-
nem Gehäuse, insbesondere einem Ansaugkanal-
system, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse 
(6) zur Aufnahme des Klappenelements (1) Bohrun-
gen aufweist, deren Durchmesser entsprechend des 
Wellendurchmessers stufenförmig in eine Richtung 
anwachsen.

7.  Klappenanordnung nach Anspruch 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrungen des 
Gehäuses (6) Anschlagkanten (16) für das Klappen-
element (1) aufweisen.

8.  Klappenanordnung nach einem der Ansprüche 
5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Klap-
pen (2) auf einer Welle (3) angeordnet sind und die 
stufenförmige Erweiterung der Welle und des Gehäu-
ses sich über die gesamte Länge des Klappenele-
mentes (1) erstreckt, so daß das gesamte Klappene-
lement (1) von einer Seite in das Gehäuse (6) ein-
schiebbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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